
 

 
 

 

 

Hinweisblatt zum Antrag auf Zulassung einer Berufsausübungsgesellschaft 

1. Der Antrag auf Zulassung als Berufsausübungsgesellschaft nebst Anlagen ist an die 

Rechtsanwaltskammer (RAK) zu richten, deren Mitglied Sie werden wollen.  

2. Der Antrag muss von den vertretungsberechtigten Personen in vertretungsberechtigter 

Anzahl unterschrieben werden. Ist die Gesellschaft in keinem Register eingetragen (nicht 

registerpflichtig), bedarf es bei Geschäftsführungsorganen, die nicht zur Anwaltschaft 

zugelassen sind, der Vorlage einer beglaubigten Kopie des Personalausweises. 

3. Etwa veranlasste weitere Ausführungen zu den Fragen des Vordrucks sollen so ausführlich 

gehalten werden, dass die erforderliche Prüfung ohne weitere Rückfragen möglich ist. Zum 

Beispiel sollen, bei eventuellen Verfahren (z. B. Strafverfahren, Ermittlungsverfahren oder 

Zwangsvollstreckungsverfahren) auch die Behörden/das Gericht und das Aktenzeichen 

angegeben und für den Fall einer beabsichtigten anderen beruflichen Tätigkeit neben der 

Tätigkeit in der Berufsausübungsgesellschaft auch Art und Umfang dieser Tätigkeit ausführlich 

beschrieben werden.  

4. Gemäß § 31 BRAO werden im Gesamtverzeichnis der Bundesrechtsanwaltskammer bei 

juristischen Personen zu jedem Mitglied des zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organs 

der Familienname, der Vorname und der Beruf veröffentlicht. Bei rechtsfähigen 

Personengesellschaften werden der Familienname, der Vorname und der Beruf der 

vertretungsberechtigten Gesellschafter veröffentlicht. Diese sind vor Eintragung zu 

identifizieren. Zu diesem Zweck wird bei nicht registergängigen Gesellschaften von allen 

nichtanwaltlichen Mitgliedern des gesetzlichen Vertretungsorgans und/oder der 

vertretungsberechtigten Gesellschafter eine beglaubigte Kopie des Personalausweises bei 

Antragstellung benötigt.  

5. Die Zulassung der Berufsausübungsgesellschaft wird erst wirksam mit Aushändigung einer 

von der Rechtsanwaltskammer ausgestellten Urkunde (§ 59g Abs. 3 BRAO).  

6. Hinsichtlich der Datenverarbeitung im Zulassungsverfahren verweisen wir auf die 

entsprechenden Datenschutzhinweise, die Sie ebenfalls auf der Download-Seite finden. 

 


